
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nr. 39/2015 

16. Dezember 2015 
 
Inhaltsverzeichnis  Seite
 

 Bebauungsplan  723  Ost  –  Friedrich‐Ebert‐Straße  /  Sauerbruchstraße  / 
Tiergartenstraße – 2. Änderung 

2

 Vorhabenbezogener Bebauungsplan 1226V – Bunker Schusterstraße ‐  5

 Bebauungsplan 50 – Wupperstraße / Am Wunderbau (Teilaufhebung)  8

 Bebauungsplan  366  – Mühle  –  1.  Änderung  –  (Verkleinerung  des  Gel‐
tungsbereiches  im  Bereich  der Grünfläche  sowie Vergrößerung  des Gel‐
tungsbereiches im Bereich des Wendekreises); Bebauungsplan 366 ‐ Müh‐
le – (Teilaufhebungsverfahren); Bebauungsplan 234 – Mühle – (Teilaufhe‐
bungsverfahren) 

11

 Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern  16

 Öffentliche Zustellungen  17

 

Hinweis: 

Die öffentlichen Zustellungen werden nach ca. 2 Monaten aus dem elektronischen  

Archiv gelöscht. 

 

Alle öffentlichen Bekanntmachungen finden sie kostenlos im Internet unter: 

www.wuppertal.de/bekanntmachungen. 



Bekanntmachung von Bauleitplänen  
 

Aufstellung von Bauleitplänen  
 
Bebauungsplan 732  – Friedrich-Ebert-Straße / Sauerbruchstraße / Tiergartenstraße – 2. 

Änderung 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 03.12.2015 den nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des 
Bebauungsplanes 732 – Friedrich-Ebert-Straße / Sauerbruchstraße / Tiergartenstraße – 2. 
Änderung – gefasst:  
 

 
1. Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes 732 – Friedrich-Ebert-
Straße / Sauerbruchstraße / Tiergartenstraße – erfasst ein Gebiet zwischen der 
Nützenberger Straße, der Straße Vogelsauge, der Vogelsauer Treppe, der Friedrich-
Ebert-Straße, der Simonstraße bis Höhe Kraftwerk, dem Schwarzen Weg, der 
Tiergartenstraße, der Siegfriedstraße, den Bautiefen nordwestlich der Friedrich-
Ebert-Straße bzw. der Varresbecker Straße, der Straße Stockmannsmühle und der 
Sauerbruchstraße. 

 
2. Die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes 732 – Friedrich-Ebert-Straße 
/ Sauerbruchstraße / Tiergartenstraße – wird für den unter Punkt 1. genannten 
Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

 
3. Das Planverfahren wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB 
durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten von umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. Das 
Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 

 
4. Auf die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wird verzichtet. Die Beteiligung der 
Öffentlichkeit erfolgt im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB. 
Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
werden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. 
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Planungsziel:  Städtebauliche Steuerung von Vergnügungsstätten. 

Die öffentliche Auslegung des genannten Bebauungsplans erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 
 

    ------------------------------------------ 

Hinweise: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

                                            --------------------------------------- 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft 

und Bauen des Rates der Stadt ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften 

eingehalten worden sind und 

- der Wortlaut der vorstehenden Beschlussausfertigung mit dem 

Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und 

Bauen des Rates der Stadt  übereinstimmt. 

 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt in seiner Sitzung am 03.12.2015 gefasst hat, wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 07.12.2015 
 
 
 
 
 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  
 

Aufstellung / Einleitung von Bauleitplänen  
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 1226V - Bunker Schusterstraße - 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 03.12.2015 den nachfolgenden Beschluss über die Einleitung des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1226V – Bunker Schusterstraße – gefasst:  
 

1. Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 1226V – Bunker 
Schusterstraße – erfasst einen Bereich auf der südlichen Straßenseite der 
Schusterstraße zwischen Gebäude mit Hausnummer 47 und dem Bolzplatz und der 
Grundschule Marienstraße – wie in der Anlage 01 näher kenntlich gemacht. 

 
2. Die Einleitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 1226V – Bunker 
Schusterstraße – wird für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB in Verbindung. mit § 12 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

 
3. Das Planverfahren wird als Verfahren der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB 
durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten von umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. Das 
Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 
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Planungsziel:  Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Nachnutzung des 

Bunkers als Wohn- und Büroraum. 

Die öffentliche Auslegung des genannten Bebauungsplanes erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 
 
    ------------------------------------------ 
Hinweise: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungs-
plan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

  c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
                                                  --------------------------------------------- 

Ich bestätige, dass 

- der Einleitungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und 

Bauen des Rates der Stadt ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften 

eingehalten worden sind und 

 

- der Wortlaut des vorstehenden Beschlusstextes mit dem Einleitungsbeschluss 

des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der 

Stadt  übereinstimmt. 

 
 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt in seiner Sitzung am 03.12.2015 gefasst hat, wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
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Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 07.12.2015 
 
 
gez. 
 
 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 28.12.2015 – 01.02.2016 (einschließlich) 
 
Bebauungsplan 50 – Wupperstraße / Am Wunderbau  (Teilaufhebung) 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 03.12.2015 den nachfolgenden Beschluss über die Offenlegung zur 
Teilaufhebung des Bebauungsplanes 50 – Wupperstraße / Am Wunderbau – gefasst: 
 
 
 

Die öffentliche Auslegung zur Teilaufhebung des Bebauungsplanes 50  – Wupperstraße/Am 
Wunderbau – einschließlich der Begründung wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

 
 
 

 
 
  
 
     
Planungsziel:   Planung eines Hotelgebäudes, Bereinigung von Planungsrecht 
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Folgende Umweltinformationen sind verfügbar:  
 

Art der vorhandenen 
Information 

Urheber Thematischer Bezug 

 
Fachgutachten: 
 
Altlastenorientierte 
Baugrunderkundung 
 
 

 
Geologisches Büro, Dr. 
Georg Kleinebrinker, Köln 
vom 24.06.2015 

Ergänzende Bodenuntersuchungen 
zur Erkundung der Baugrundverhält-
nisse als auch hinsichtlich der 
Verwertbarkeit / Entsorgungser-
fordernis der im Untergrund der 
Fläche anstehenden Böden sowie zur 
Erarbeitung einer Gründungs-
empfehlung  

     
Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom 20.10.2015 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 1722), in dem angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die 
Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt.  
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 während der Dienststunden, und zwar montags 
bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung  vom 28.12.2015 – 01.02.2016 (einschließlich) schriftlich oder mündlich im Ressort 
Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

                            ------------------------------------ 

 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
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Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

   ------------------------------------ 
 

Ich bestätige, dass 

 

- der Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt  ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 

 

- der Wortlaut der vorstehenden Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 

übereinstimmt. 

 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 03.12.2015 beschlossen hat, wird hiermit 

öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 07.12.2015 
 
gez. 
 
 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Aufstellung und öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 28.12.2015 – 01.02.2016 
(einschließlich) 
 
Bebauungsplan 366 – Mühle – 1. Änderung – (Verkleinerung des Geltungsbereiches im Bereich 
der Grünfläche sowie Vergrößerung des Geltungsbereiches im Bereich des Wendekreises) 
 
Bebauungsplan 366 – Mühle – (Teilaufhebungsverfahren) 
 
Bebauungsplan 234 – Mühle – (Teilaufhebungsverfahren) 
 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 03.12.2015 nachfolgenden Beschluss zur Offenlage des Bebauungsplanes 366 – 
Mühle – 1. Änderung – (Verkleinerung des Geltungsbereiches im Bereich der Grünfläche sowie 
Vergrößerung des Geltungsbereiches im Bereich des Wendekreises), den Beschluss zur Aufstellung 
und Offenlage zur Teilaufhebung des Bebauungsplanes 366 – Mühle – und den Beschluss zur 
Aufstellung und Offenlage zur Teilaufhebung des Bebauungsplanes 234 – Mühle  – gefasst: 
 
 

1. Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes 366 – Mühle - wird 
gegenüber dem Aufstellungsbeschluss verkleinert um die nördlich anliegende Grünfläche 
und vergrößert um die Fläche des Wendekreises und umfasst nun einen Bereich westlich 
des vorhandenen Gewerbegebietes Mühle und nordwestlich der Straße Neuland – wie in 
der Anlage 1 näher kenntlich gemacht. 

 
2. Die öffentliche Auslegung des Entwurfes der 1. Änderung des Bebauungsplanes 366 – 

Mühle – einschließlich der Begründung wird für den unter dem Punkt 1 genannten 
Geltungsbereich gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

 
3. Die Aufstellung und öffentliche Auslegung zur Teilaufhebung des Bebauungsplanes 366 – 

Mühle – einschließlich der Begründung wird für den unter Punkt 1 genannten 
Geltungsbereich gemäß § 3 Absatz 2 BauGB beschlossen. Das Verfahren wird als 
Verfahren der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB durchgeführt. Von der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von 
der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten von umweltbezogenen 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 
Abs. 4 BauGB wird abgesehen. Das Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 
Auf die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und die Beteiligung der 
Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB kann verzichtet werden, da ein Teil des 
Bebauungsplanes aufgehoben wird und dies nur unwesentliche Auswirkungen hat. 

 
4. Der Geltungsbereich des teilweise aufzuhebenden Bebauungsplanes 234 – Mühle – 

umfasst die Fläche des Wendekreises der Rosenthalstraße, wie in der Anlage 2 näher 
kenntlich gemacht. 
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5. Die Aufstellung und öffentliche Auslegung zur Teilaufhebung des Bebauungsplanes 234 – 
Mühle – einschließlich der Begründung wird für den unter Punkt 3 genannten 
Geltungsbereich gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Das Verfahren wird als Verfahren 
der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 
2 Satz 2 BauGB, welche Arten von umweltbezogenen Informationen verfügbar sind, 
sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. 
Das Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. Auf die Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und die Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 
BauGB kann verzichtet werden, da ein Teil des Bebauungsplanes aufgehoben wird und 
dies nur unwesentliche Auswirkungen hat. 
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Planungsziel:     Erweiterung einer gewerblichen überbaubaren Grundstücksfläche durch Rück-
nahme einer festgesetzten Straßenfläche und Festsetzung einer Wendeanlage. 
 
                            ------------------------------------------ 
 
Folgende Umweltinformationen sind verfügbar:  
 

Art der vorhandenen 
Information 

Urheber Thematischer Bezug 

 
Fachgutachten 

 
 

 
Stadt Wuppertal, Untere 
Landschaftsbehörde, R. 106.04, 
vom 21.10.2015 

Artenschutzrechtliche 
Beurteilung, ASP Stufe I  - 
Datenrecherche sowie 
Beurteilung einer worst-case-
Betrachtung unter Einbe-
ziehung von Vermeidungs-
maßnahmen (z.B. Bauzeiten-
beschränkungen) 

 
Hinweise:  
 
Die genannten Bauleitpläne liegen gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), 
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zuletzt geändert durch Artikel 6 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20.10.2015 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 1722),  in dem angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die 
Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt.  
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung der Planentwürfe findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 während der Dienststunden, und zwar montags 
bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Stellungnahmen zu diesen Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung vom 28.12.2015 bis 01.02.2016 (einschließlich) schriftlich oder mündlich im Ressort 
Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Bauleitpläne 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
                 ------------------------------------------ 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

    ----------------------------------------- 

 

Ich bestätige, dass 
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- der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der 

Stadt ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung  mit dem Beschluss des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  übereinstimmt. 

 

 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt in seiner Sitzung am 03.12.2015 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht. 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 07.12.2015 
 
 
gez. 
 
 
 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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http://www.wuppertal.de/


Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher 

1. Aufgebote

Aufgebote vom Sparkassenbuch

Nr. 3011464660
Nr. 3412467379
Nr. 3011483504
Nr. 3448222665
Nr. 3417738089
Nr. 3011695636
Nr. 3448003016

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der 
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld.

Wuppertal, den 10.12.2015 STADTSPARKASSE WUPPERTAL
    Der Vorstand

2. Kraftloserklärungen

Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch

Nr. 4235844208
Nr. 3431078165
Nr. 3448033179
Nr. 3428528289
Nr. 3427904812
Nr. 3010594947
Nr. 3417744475

Wuppertal, den 10.12.2015 STADTSPARKASSE WUPPERTAL
    Der Vorstand
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